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as Bundesverfassungsgericht hat im No-
vemb er 2 0 0 9 zwei D emonstrationsb eob-

achtern das Recht auf Schmerzensgeld zugespro-
chen (Aktenzeichen 1 BvR 2 8 5 3/0 8) . Im Jahr 2 0 0 1
waren Helga Dieter und Ulrich Billerb eck als D e-
monstrationsb eob achter des Komitee für Grund-
rechte und D emokratie im Wendland unterwegs .
Außerhalb der D emonstrationsverb otszone wur-
den sie aus ihrem Auto heraus festgenommen und
mehrere Stunden unter unzumutb aren B edingun-
gen in Gewahrsam gehalten . Im März 2 0 07 stellte
das Amtsgericht Uelzen die Rechtswidrigkeit der
Freiheitsentziehung fest. Die b ereits im Juli 2 0 04
erhob ene Amtshaftungsklage führte j edo ch weder
b eim Landgericht Lüneburg no ch b eim Ob erlan-
de sgericht Celle zum Erfolg . Die Gerichte argu-
mentierten, die »maßgebliche Ausgleichs- und Ge-
nugtuungsfunktion« sei »b ereits durch die Feststel-
lung der Rechtswidrigkeit der polizeilichen Maß-
nahme« erfüllt.

Die Ge schichte der Wahrnehmung des D e-
monstrationsrechts ist voll von solchen Geschich-
ten . D er »Hamburger Kessel« vom 8 . Juni 1 9 8 6 war
rechtswidrig . Die Zivilgerichte sprachen den Teil-
nehmern immerhin ein Schmerzensgeld von 2 0 0
Mark zu . Die Anzahl der polizeilichen Ke ssel seit
dieser Rechtsprechung ist ungezählt. Im Wendland
wurden ganze D örfer − rechtswidrig − eingeke s-
selt. Solange die s allenfalls juristisch fe stge stellt
wird , daraus ab er keine Konsequenzen für die Poli-
zei entstehen, bleib en die se Urteile folgenlo s . Ge-
ringe Schmerzensgeldzahlungen, die sowieso nur
selten durchge setzt werden können, kann sie sozu-
sagen aus der Portokasse b ezahlen .

Illegale Haft erfordert
spürbare Konsequenzen

D as Verfassungsgericht b elehrt die Gerichte nun
j edo ch, dass nicht nur der »Schutzauftrag de s allge-
meinen Persönlichkeitsrechte s einen Anspruch
auf Ausgleich des immateriellen Schadens gebie-
tet« . Wenn, wie hier, zusätzlich das Grundrecht auf
Freiheit der Person b etroffen ist, gilt die s erst recht.
Gerade der illegale Freiheitsentzug gebietet einen
angeme ssenen Ausgleich, um dem Verkümmern
de s Rechtsschutzes entgegenzuwirken . D e s weite-
ren b emängelt das hö chste Gericht, dass auch die
B edingungen de s Gewahrsams allzu ob erflächlich
als unvermeidb ar b ei Großeinsätzen gerechtfertigt
wurden . E s hätte geprüft werden mü ssen, ob die

dadurch entstandenen Rechtseinbußen b ei sorg-
fältiger Planung nicht hätten vermieden werden
können .

Ab er nicht nur die Grundrechte aus Art. 2 in
Verbindung mit Art. 1 GG haben die unteren Ge-
richte nicht au sreichend gewürdigt. Zu b eanstan-
den sei, dass das Ob erlandesgericht die ab schre-
ckende Wirkung einer solchen M aßnahme auf die
Ausübung von Grundrechten nicht erkannt hätte .
Nicht nur derj enige , der eine derartige B ehand-
lung erfahre , sondern auch alle potenziellen D e-
monstrationsteilnehmer könnten vom künftigen
Gebrauch ihre s Grundrechts auf Versammlungs-
freiheit (Art. 8 GG) abgeschreckt werden . Die D e-
monstrationsb eob achtung sei zudem durch die se s
Grundrecht in Verbindung mit Art. 2 Ab s . 1 GG ge-
schützt. D as Gericht formuliert : »Zu b e anstanden
ist weiter, dass das Ob erlandesgericht in der min-
de stens zehnstündigen Festsetzung der B eschwer-
deführer keine nachhaltige B eeinträchtigung ge se-
hen hat, ohne die ab schreckende Wirkung zu erwä-
gen, die einer derartigen B ehandlung für den künf-
tigen Gebrauch grundrechtlich garantierter Frei-
heiten − namentlich die durch Art. 8 Ab s . 1 GG ge-
schützte Teilnahme an D emonstrationen o der de-
ren von Art. 2 Ab s . 1 GG umfasste B eob achtung −
zukommen konnte und die der Rechtsb eeinträchti-
gung ein b e sonderes Gewicht verleihen kann . «

Rechtsschutz darf nicht verkümmern

Die beiden D emonstrationsb eob achter hatten auf
verhältnismäßig geringe Entschädigungen geklagt.
Sie wollten für die j e unterschiedlichen Grund-
rechtsverletzungen im Gewahrsam 5 0 0 und 2 . 0 0 0
Euro Schmerzensgeld . Üb er die Höhe dieses B e-
trags wird das Landgericht Lüneburg nun zu ent-
scheiden hab en . B ei einem unverfänglichen, aber
heimlich aufgenommenen Foto de s Fürstenehe-
p aares von Monaco hat der Bundesgerichtshof im-
merhin eine Entschädigung von 1 5 0 . 0 0 0 M ark
(dem Kleinkind) und 1 2 5 . 0 0 0 M ark (der Mutter)
zuge spro chen . Erst wenn solche B eträge nicht
mehr au s der Portokasse zu zahlen sind , wird die
Polizei vielleicht ihre illegalen Vorgehensweisen
etwas seltener einsetzen . D afür bedarf e s allerdings
no ch häufig des langen Klage-Atems .
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Verfassungsgericht begründet Mittel gegen renitente Polizeibehörden


